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1. Was ist das Schülerinnen- und Schülerparlament? 

 
In der heutigen Zeit fehlen Denk-Frei-Räume, die nicht schon zum Vornherein mit Themen und 
Konzepten gefüllt sind. Jugendliche brauchen daher Möglichkeiten, ihre Meinungen und Ideen zur 

Mitgestaltung eines friedlichen Zusammenlebens einzubringen. Die Mitarbeit und Mitverantwortung 
der Jugendlichen ist ein wichtiger Bestandteil in der Schulhauskultur. Mit der Einführung des 

Schülerparlaments1 werden Schülerinnen und Schüler aus der Oberstufe zusätzlich gefördert und 
gefordert, Verantwortung zu übernehmen.  
Durch diese Möglichkeit der Partizipation erfahren die Jugendlichen, dass sie selbst der wichtigste 

Teil des Schulhauses sind, ihr Mitdenken gefragt und gewünscht ist und zu sichtbaren Ergebnissen 
führen kann. Sie lernen in partizipativen Prozessen Verantwortung zu übernehmen, in grösseren 

Zusammenhängen zu denken, ihre Meinung zu vertreten und verschiedene Meinungen 
nachzuvollziehen. Ihre Frustrationstoleranz sowie ihre Kompromiss- und Dialogfähigkeit werden 
gestärkt und sie können Selbstbewusstsein entwickeln. Zusätzlich lernen sie, wie demokratische 

Prozesse funktionieren,  sie lernen Diskussionen zu protokollieren und fördern durch ihre 
Beteiligung ihre Lernmotivation. Die Partizipationsbildung übernimmt also eine wichtige Rolle in 

der Kompetenzentwicklung von Schülerinnen und Schülern. 
 
Das Schülerparlament dient als Gremium, in welchem Fragen, Themen, Ideen und Wünsche der 

Schülerinnen und Schüler besprochen werden können. Bei Bedarf sucht das Schülerparlament 
nach Veränderungsmöglichkeiten und/oder setzt Anliegen und Wünsche um. Das 

Schülerparlament gewährleistet dadurch das Mitspracherecht und die Mitverantwortung der 
Schülerschaft an der Schule und bietet somit die Möglichkeit zur Interaktion und 
Auseinandersetzung mit der Erwachsenenwelt. Es ist auch ein Gremium, welches die 

Sekundarschule Seuzach als Lebensumwelt mitgestaltet und die Mitverantwortung für einen 
respektvollen Umgang an der Schule trägt. Das Schülerparlament versteht sich als Bindeglied 

zwischen den Schülerinnen und Schülern und den weiteren Akteuren der Schule wie  Lehrerschaft, 
Schulleitung,  Schulpflege, Hauswartung,  Elternrat und  Schulsozialarbeit. Es  fördert die 
Kommunikation und die Auseinandersetzung zwischen den Akteuren und schafft dadurch einen 

direkten Zugang zur Beteiligung an der Schulkultur und dem Schulleben. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
  

                                                
1 In diesem Konzept wird der Begriff Schülerparlament für beide Geschlechter synonym verwendet. 
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2.  Projektziele und Indikatoren 

Projektziele Indikatoren 

Den Schülerinnen und Schülern Partizipation an 
der Schule ermöglichen 

Projekte sind umgesetzt, Anliegen und Ideen 
wurden bearbeitet. 

Peer-to-Peer“           Gleichaltrige als Experten 
Austausch und Zusammenarbeit der SuS ergeben 
ein Gemeinschaftsgefühl und es kommen positive 

Feedbacks der SuS. 

Kompetenzerweiterung durch demokratische und 
partizipative Prozesse 

Verantwortungs- und Selbstbewusstsein, 
Frustrationstoleranz und Demokratiewissen sind 

gestärkt worden. 

Mitgestaltung & Mitbestimmung ermöglichen Vorschläge der SuS wurden aufgenommen. 

Niederschwellige Anlaufstelle anbieten  
Das Angebot hat klare und kurze Antragswege 
und wird von den SuS genutzt.  

 

3. Verankerung an der Schule und Zusammenarbeit 

Das Schülerparlament wird in der Schule im Schulprogramm verankert und durch ein Konzept bei 
allen beteiligten Akteuren etabliert. Beteiligte Akteure sind alle möglichen Anspruchsgruppen des 

Sozialraums Schule, dazu gehören Lehrpersonen, Schulleitung, Hauswartung, Schulpflege, 
Elternrat, offene Jugendarbeit und Schulsozialarbeit. Sie unterstützen die Arbeit des 

Schülerparlaments und somit direkt die Partizipation der Schülerinnen und Schüler.  
 
Alle eben genannten Akteurinnen und Akteure und die Schülerinnen und Schüler haben die 

Möglichkeit, durch Anträge Einfluss zu nehmen auf die Schülerinnen- und Schülerpartizipation. Die 
Schülerinnen und Schüler nutzen dafür das Antragsformular und lassen es dem Präsidium des 

Parlaments zukommen. Die einzelnen Klassen sollen im Klassenrat Themen besprechen und Ideen 
generieren können, welche sie den Delegierten zum Einbringen ins Parlament mitgeben. Die 
Lehrpersonen stellen Anträge in der Schulkonferenz und übergeben diese den 

Lehrpersonenabgeordneten des Parlaments. Alle weiteren Akteurinnen und Akteure stellen 
Anträge an den Parlamentscoach, welcher sie in das Parlament einbringt. 

 
Bei Bedarf geht eine Delegation aus dem Parlament in die Schulkonferenz, informiert über 
Beschlüsse oder stellt einen Antrag zur Diskussion. Je nach Antrag gibt es unterschiedliche 

Entscheidungskompetenzen für die Schülerinnen und Schüler, welche jeweils bei der Vorstellung in 
der Sessionssitzung mit den Lehrpersonenabgeordneten und dem Parlamentscoach geklärt und 

falls nötig festgelegt werden2. Falls der Handlungsspielraum unklar ist, werden Anfragen an die 
Schulkonferenz oder die Schulleitung gestellt. 
Das Parlament findet alternierend an unterschiedlichen Wochentagen statt. Die Zeiten werden mit 

dem Stundenplan der Lehrpersonenabgeordneten abgestimmt.  
Die delegierten Schülerinnen und Schüler werden vom Unterricht befreit. Die betroffenen 

Lehrpersonen werden deshalb angehalten nur so wenig wie möglich nachholen zu lassen. 

                                                
2 Den Schülerinnen und Schülern soll so viel Spielraum wie möglich gegeben werden, dies jedoch im Kontext einer 

erfolgreichen und machbaren Schülerinnen- und Schülerpartizipation. 
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4. Die Parlamentsstruktur  

4.1 Sessionssitzungen 

Im Sommer und im Winter finden je vier Sessionssitzungen zu je zwei Lektionen statt. Die 
Sitzungen finden jeweils an verschiedenen Wochentagen statt. Der Parlamentscoach ist an der 

ganzen Sitzung anwesend. Die Lehrpersonenabgeordneten nehmen am zweiten Teil der Sitzung 
teil.  

 
Es wird ein Protokoll erstellt. Dieses dient als Unterstützung und Kontrolle über die Einhaltung der 
Beschlüsse und der Rückmeldungen. Der nächste Sitzungstermin, wie auch noch offene 

Traktanden sind darin festgehalten. Die Lehrpersonenabgeordneten nutzen das Protokoll für ihre 
Informationen aus dem Parlament an die Schulkonferenz. Das Parlamentsprotokoll wird dem 

Protokoll der Schulkonferenz beigelegt. Alle Anspruchsgruppen sollen bestrebt sein, mögliche 
Traktanden vor der Sessionssitzung bekanntzugeben. 
 

In den Sessionssitzungen werden Anliegen besprochen, welche: 
- von den Delegierten der einzelnen Klassen eingebracht werden 

- von den Lehrpersonenabgeordneten aus der Schulkonferenz eingebracht werden 
- von externen Akteuren (Schulpflege, Elternrat, OJA) an das Schülerparlament 

gerichtet sind und über den Parlamentscoach eingebracht werden 

- sich aus der Arbeit der Projektgruppen ergeben 
Das Parlament kann auch über Themen debattieren, welche nicht den ordentlichen Schulbetrieb 

betreffen, aber für die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler grosse Wichtigkeit haben, wie 
beispielsweise sozialpolitische Themen, aktuelle Freizeittrends, etc. 
Die traktandierten Geschäfte werden im Parlament diskutiert und gegebenenfalls Aufträge an die 

Klassen, Projektgruppen oder andere Miteinzubindende erteilt.  
Es können auch Ideen für die Vollversammlung traktandiert werden. 

4.2 Vollversammlung 

Die Vollversammlung ist der Austausch zwischen allen direkten Anspruchsgruppen des 
Schulhauses. Zusätzlich können Gäste wie z.B. die Schulpflege oder der Gemeinderat eingeladen 

werden. Die Koordination und Organisation für die Vollversammlung übernimmt der 
Parlamentscoach. Alle Schülerinnen und Schüler eines Schulhauses sind stimmberechtigt und 

versammeln sich einmal jährlich, um ihre demokratischen Rechte wahrzunehmen. An der 
Vollversammlung werden allgemeine Anliegen des Sozialraums Schule diskutiert, beraten und 
entschieden. 

 
Das Datum der Vollversammlung wird in der Jahresplanung festgelegt. Die Delegierten 

übernehmen dabei die Rolle als Hauptrednerinnen / Hauptredner und Stimmenzählende. Der 
Parlamentscoach übernimmt die Moderation der Vollversammlung. Die Vize-Präsidentin / der Vize-
Präsident erstellt ein Beschlussprotokoll, welches auf der Website der Sekundarschule 

veröffentlicht wird. 
Die Delegierten erhalten vorgängig eine Unterrichtslektion, in welcher sie zusammen mit dem 

Parlamentscoach die Vollversammlung vorbereiten. Anschliessend bereiten die Delegierten ihre 
Mitschülerinnen und Mitschüler im Klassenrat für die Versammlung vor und geben den Rahmen 

vor. 
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4 Wochen vor der Vollversammlung lädt der Parlamentscoach ein; alle beteiligten 

Anspruchsgruppen geben bis 2 Wochen vor der Versammlung Rückmeldung zu den zu 
besprechenden Themen. 

4.3 Projektgruppen 

Das Schülerparlament organisiert seine Aufgaben in Projektgruppen. Diese werden vom 
Parlamentscoach begleitet. Die Aufgaben werden zwischen den Sessionssitzungen bearbeitet. Die 

Projektgruppen haben eine klare Aufgabenstellung (Arbeits-/Aufgabenbeschrieb). Im Rahmen 
ihrer Aufgabe handeln die Projektgruppen selbständig und autonom. 

 
Projektgruppen, welche den schulischen Alltag betreffen, werden durch mindestens zwei 
Delegierte an einer Anhörung (siehe Kapitel 6.) der Schulkonferenz vorgestellt. Die 

Schulkonferenz entscheidet über die Durchführung und die Bedingungen, innerhalb derer die 
Projektgruppe im schulischen Rahmen tätig sein kann (Unterrichtszeit/Freizeit). Projektgruppen, 

welche den Freizeitbereich betreffen, werden vom Parlamentscoach unabhängig von der Schule 
begleitet. Vorbereitung und Durchführung finden in der Freizeit statt. Bei Bedarf werden die 
Projektgruppen an die betroffene Jugendarbeit triagiert. 

4.4 Auswertung des Parlamentsjahres 

Ein wichtiger Aspekt von Partizipationsprozessen ist die Auswertung. Alle partizipativen Projekte 

sollten mit den Schülerinnen und Schülern ausgewertet und das daraus folgende weitere Vorgehen 
miteinander besprochen werden. Das Schülerparlament wird darum im 2. Semester in der vierten 

Frühlingssessionssitzung ausgewertet. Die Erkenntnisse und Rückmeldungen daraus werden für 
das nächste Jahr in die Planung miteinbezogen. 
 

Alle Delegierten haben die Möglichkeit, ihre Klassen in den Auswertungsprozess miteinzubeziehen 
und können dazu eine Umfrage in ihrer Klasse machen. Die Schulkonferenz gibt durch die 

Lehrpersonenabgeordneten ebenfalls eine Rückmeldung zum vergangenen Parlamentsjahr. Die 
Auswertung muss vor der letzten Sessionssitzung des Parlaments in der Schulkonferenz erfolgen, 
damit die Ergebnisse zurückgemeldet werden können. Die Lehrpersonenabgeordneten holen diese 

Rückmeldungen in der Schulkonferenz ein und melden sie dem Parlamentscoach zurück.  

4.5 Diplom / Anerkennung 

Bei einer 80%- Anwesenheit erhalten die Delegierten des Schülerparlaments am Ende ihres 
Einsatzes ein Zertifikat mit den jeweiligen Aufgaben, welche sie in ihrem Amtsjahr erfüllt haben 
(kann bei den Bewerbungen beigelegt werden). 

 
Jedes Jahr findet im zweiten Semester ein Parlamentsausflug für alle Delegierten statt, welcher 

während der Schulzeit oder in der Freizeit stattfindet. Wenn er während der Schulzeit stattfindet, 
wird  bei der Schulleitung ein Gesuch dazu gestellt. Dieser Ausflug wird vom Parlamentscoach 
organisiert und begleitet. Die Lehrpersonenabgeordneten sind am Ausflug sehr willkommen. 
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5. Zusammensetzung des Parlaments, Wahlen 

 
Das Schülerparlament setzt sich wie folgt zusammen: 
- je eine Person3 als Klassendelegierte oder Klassendelegierter aus der ersten bis dritten Oberstufe 

(alle stimmberechtigt) 
- zwei Lehrpersonenabgeordnete (nicht stimmberechtigt) 

- Mitarbeiter/in der Schulsozialarbeit als Parlaments-Coach (nicht stimmberechtigt) 

5.1 Wahlen der Klassendelegierten: 

Der Klassenrat gilt als wichtiges Instrument neben dem Schülerparlament zur Partizipation der 

Schülerinnen und Schüler. Im Klassenrat werden die Wahlen für das Parlament abgehalten. Der 
Parlamentscoach kann dabei unterstützen. 

 
Aus jeder Klasse werden im 1. Semester zwei Klassendelegierte, je eine Schülerin und ein Schüler, 
gewählt. Eine(r) dieser Delegierten übernimmt die Hauptverantwortung und die andere Person gilt 

als Stellvertretung. Die jeweilige Amtsdauer beträgt 1 Jahr. Wiederwahlen für ein weiteres 
Amtsjahr sind möglich. Die Wahlen finden in der Klassenstunde statt.  

 
Jede Schülerin und jeder Schüler darf sich für die Wahl stellen und bekommt vor der ordentlichen 
Wahl die Möglichkeit, im Klassenrat ein Wahlplädoyer zu halten. Danach werden die Wahlen 

durchgeführt. Die Wahl erfolgt durch eine stille Wahl, wobei jede Schülerin und jeder Schüler zwei 
Stimmzettel erhält. Eine Stimme kann auch der eigenen Person gegeben werden. Die Lehrperson 

bestimmt zwei Stimmenzählende und beaufsichtigt die anschliessende Zählung. Es gilt ein 
absolutes Mehr zu erreichen, d.h. es ist gewählt, wer mindestens die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen plus eine Stimme erhält. In jedem 1. Semester finden ordentliche Neuwahlen 

statt, die bisherigen Delegierten können sich zur Wiederwahl stellen. 

5.2 Wahlen der Lehrpersonenabgeordneten: 

Es braucht immer zwei Lehrpersonen, welche das Schülerparlament von Seiten der Lehrpersonen 
begleiten. Diese werden jedes Jahr im Kollegium bestimmt. Die zwei Lehrpersonen begleiten und 
unterstützen das Parlament während des Parlamentsjahres. 

 
 

 
 
  

                                                
3 Aus fachlicher Sicht sollten aus allen Klassen beide Geschlechter vertreten sein, um eine erfolgreiche Umsetzung zu 

garantieren. Aufgrund der grossen Anzahl Klassen wird im ersten Jahr nur eine Person fürs Parlament gewählt, um den 
Jugendlichen im kleineren Rahmen mehr Raum für Auseinandersetzungen geben zu können. 
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6. Kommunikation und Entscheidungskompetenzen 

6.1 Anträge von extern 

Externe Anträge ans Schülerparlament, z.B. vom Elternrat, werden an den Parlamentscoach 

gestellt. Dieser prüft den Antrag und traktandiert ihn für die nächste Sessionssitzung. 

6.2 Anträge von intern 

Anträge von den Schülerinnen und Schülern werden im Klassenrat an die Delegierten übergeben. 
Die Delegierten traktandieren diese für die nächste Sessionssitzung. Anträge von den 
Lehrpersonen und der Schulleitung werden in der Schulkonferenz besprochen und mit nötigen 

Rahmenbedingungen ans Parlament zur Ausarbeitung übergeben. Die Lehrpersonenabgeordneten 
übergeben diese Anträge für die nächste Sessionssitzung dem Parlamentscoach. 

6.3 Entscheidungskompetenzen des Parlaments 

 
Vor der Bearbeitung eines Traktandums deklarieren der Parlamentscoach sowie die 

Lehrpersonenabgeordneten klar, welche Entscheidungskompetenzen beim Parlament liegen. Es ist 
jedoch erstrebenswert, dem Parlament so viele Entscheidungskompetenzen wie möglich zu geben. 

Das heisst, je nach Thema kann die Entscheidungskompetenz des Schülerparlaments variieren. 
Beispiel für direkte Entscheidungskompetenz: 
Aufstellung einer Arbeitsgruppe zum Thema „Bewerbungsdossier“, welche eigenständig versucht 

Schülerinnen und Schüler zu beraten und sie so zu unterstützen. 
 

Beispiel für indirekte Entscheidungskompetenz: 
Anfrage an die Schulkonferenz für eine Änderung der Hausordnung bezüglich der Regelung des 
Aufenthalts im Freien während der Pausen. 

- Die ausgearbeitete Anfrage mit Argumenten wird an die Konferenz gebracht und dort zur 
Diskussion gestellt. Die Schulkonferenz kann die Anfrage annehmen oder mit Rahmenbedingungen 

versehen und erneut ans Parlament zurückgeben. 

6.4 Beschlüsse aus dem Parlament 

Das Schülerparlament kommuniziert die Beschlüsse der Sessionssitzungen in den Klassen über 

den Klassenrat. 
Das Beschlussprotokoll der Sessionssitzung wird nach jeder Sitzung von den zuständigen 

Delegierten den Lehrpersonenabgeordneten des Parlaments übergeben. Diese sind zuständig für 
den Informationsfluss vom Parlament zur Schulkonferenz und sind somit das Bindeglied zwischen 
den Parteien.  

In der Schulkonferenz berichten bei Bedarf zwei Delegierte aus dem Schülerparlament über die 
Ergebnisse der Sessionssitzung. Sie können dabei auch Anträge für allfällige Projektgruppen 

und/oder Aktivitäten stellen. Der Parlamentscoach und die Lehrpersonenabgeordneten begleiten 
die Delegierten bei der Vorbereitung eines Antrages an die Schulkonferenz. Alle vorgestellten 
Anträge, welche aus dem Parlament kommen und gesamtschulische Relevanz haben, werden von 

der Schulleitung geprüft und gegebenenfalls mit der Schulpflege besprochen. 
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7. Übersicht Antragsstellung ans Schülerinnen- und 

Schülerparlament 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Klassenrat 

Schul-
konferenz 

(LPs) 
SLs Hauswarte Schulpflege Elternrat SSA OJA 

Vollver-
sammlung 

Schulhaus 

LP Ab-
geordnete 

Parlaments 
Coach 

(SSA) 
Delegierte des Schülerparlaments 

Anspruchsgruppen / Akteure 

Anliegen / Anfragen an: 

Parlament 

Antrag an Schulkonferenz Direkte 
Entscheidungskompetenz mit 

Info an Schulkonferenz 

Parlament 

Umsetzung 

JA 

Umsetzung 

NEIN 

Antwort 
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8. Rechte und Pflichten 

8.1 Das Schülerparlament 

Die Delegierten des Schülerparlaments haben folgende Rechte: 

 
- Sie haben das Recht, alle Ideen auf demokratische Weise einzubringen, zu diskutieren und 

gegebenenfalls umzusetzen. Sie dürfen bei allen beteiligten Akteuren Fragen stellen. 
- Sie können Probleme des Schulalltags diskutieren und nach Lösungen suchen, um 

Situationen zu verbessern oder zu verändern. 

- Sie haben Mitverantwortung für die Schulkultur und Schulentwicklung. 
- Sie haben ein Antragsrecht zuhanden der Schulkonferenz. 

- Sie haben das Recht einer Anhörung in der Schulkonferenz. 
- Sie haben Anrecht auf die Akzeptanz der Lehrpersonen und der Schulleitung zu den 

Beschlüssen aus dem Parlament.  

- Sie haben die Zusage für ein festgelegtes Budget. 
- Sie haben das Recht auf  Begleitung und Unterstützung in ihrer Aufgabe als Delegierte 

durch den Parlamentscoach und die Lehrpersonenabgeordneten. 
- Sie dürfen Themen für die Projektwochen einbringen und allenfalls mitarbeiten. 
- Sie bekommen für ihre Arbeit am Ende ihres Einsatzes ein Diplom über die Teilnahme und 

können am Parlamentsausflug teilnehmen. 
 

Das Schülerparlament hat folgende Pflichten: 
 

- Teilnahmepflicht aller Delegierten an den Sitzungen. 

- Alle Delegierten diskutieren die Traktanden konstruktiv und respektvoll. 
- Die Klassenmeinung wird von allen Delegierten eingeholt und im Parlament 

dementsprechend vertreten. 
- Die Delegierten haben eine Informationspflicht gegenüber der eigenen Klasse im 

Klassenrat. 

- Der Vize-Präsident / die Vize-Präsidentin führt bei jeder Sitzung Protokoll. 
- Alle Delegierten arbeiten in Projektgruppen oder Organisationskomitees mit (teils in der 

Freizeit). 
- Die Delegierten holen, wenn nötig, nach Absprache mit der zuständigen Lehrperson, den 

Unterrichtsstoff nach. 
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8.2 Die wichtigsten Funktionen und Aufgaben 

8.2.1 Präsidentin / Präsident 

- plant und leitet die Sitzungen des Schülerparlaments und wird vom Coach dabei begleitet 
- schreibt mithilfe des Coachs die Traktandenliste und stellt sie allen Mitgliedern des 

Parlaments zu 
- pflegt die Zusammenarbeit mit der Schulleitung und den Lehrpersonen 

- führt eine Anwesenheitsliste  

8.2.2 Vize-Präsidentin / Vize-Präsident 

- übernimmt bei Abwesenheit des Präsidiums dessen Aufgaben 
- unterstützt das Präsidium 

- verfasst an jeder Sessionssitzung ein Beschluss-Protokoll   
- führt die Pendenzenliste des Schülerparlaments 
- verteilt  den Delegierten, dem Parlamentscoach und der Lehrpersonenvertretung die 

Sitzungsprotokolle 
- meldet die Beschlüsse der Schulverwaltung für die Veröffentlichung am Infoboard 

8.2.3 Finanzverantwortliche 

- übernehmen die Verwaltung vom gesprochenen Budget 

- Belege werden von den Finanzverantwortlichen und den Lehrpersonenabgeordneten visiert 
und bei der Schulleitung abgegeben 

- Für Veränderungen des Budgets für das Folgejahr müssen bis August Anträge an die 
Schulleitung gestellt werden 

8.2.4 Kommunikationsverantwortliche 

- planen die Werbeaktionen des Schülerparlaments 

- übernehmen die Verantwortung für das Verfassen von Artikeln oder Social Media Texten 
und werden dabei von den Lehrpersonenabgeordnete oder vom Parlamentscoach begleitet 

- die Berichte für die Dorfzeitungen werden bei der Schulleitung bis zum 10. des Monats 

vorgelegt und zur Publikation freigegeben 

8.2.5 Projektverantwortliche 

- haben die Übersicht über die laufenden Projekte 
- übernehmen die Organisation der Projektgruppen und haben deren Arbeit im Überblick 

- arbeiten bei Bedarf mit den verschiedenen Anspruchsgruppen wie beispielsweise der 
offenen Jugendarbeit oder dem Elternrat zusammen 

8.2.6 Alle Delegierten 

- sind verantwortlich dafür, dass die im Parlament besprochenen Inhalte wieder in die 

Klassen zurückgetragen werden (Klassenrat) 
- führen im Auftrag des Parlaments Umfragen in ihren Klassen durch und vertreten deren 

Anliegen im Parlament 
- arbeiten in Projektgruppen mit 
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8.2.7 Parlamentscoach 

- Die Funktion des Parlamentscoachs wird von der Schulsozialarbeit übernommen 

- berät und unterstützt die Delegierten 
- übernimmt die Organisation des Parlamentsjahres 
- führt die Demokratielektionen in einer Doppellektion im jeweiligen Einführungsjahr in den 

ersten Klassen durch und macht sie so mit den demokratischen Prozessen und dem 
Schülerparlament vertraut. Die Lektionen werden in Zusammenarbeit mit den beteiligten 

Lehrpersonen umgesetzt. 

8.2.8 Lehrpersonenabgeordnete 

- stellen den Informationsfluss vom Schülerparlament zur Schulkonferenz und umgekehrt 
sicher 

- informieren die  Schulkonferenz beim Traktandum „Parlament“ 
- klären in der Schulkonferenz den Entscheidungsrahmen für die abgegebenen Anträge an 

das Parlament 

- machen mit den Finanzverantwortlichen zusammen das Controlling beim Budget  
- unterstützen und helfen den Delegierten in den Sessionssitzungen die Anträge an die 

Schulkonferenz auszuarbeiten 
- bei Abwesenheit der Lehrpersonenabgeordneten während den Sessionssitzungen spetten 

ihre Schülerinnen und Schüler 

8.2.9 Lehrpersonen 

- richten ihre Anliegen via Schulkonferenz an die Lehrpersonenabgeordneten 
- unterstützen die Delegierten, indem sie sie so wenig wie möglich den verpassten 

Unterrichtsstoff nachholen lassen 

- können das Parlament jederzeit anfragen, ob die Teilnahme an einer Sessionssitzung 
möglich ist 

- Die Klassenlehrpersonen unterstützen das Parlament durch eine regelmässige 
Durchführung des Klassenrats. 
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9. Jahresplan und Termine 

Die Jahresplanung des Parlaments wird bis spätestens Ende April eingereicht. Folgende Daten 
gelten als richtungsweisend (KW = Kalenderwoche) und folgende Sitzungsstrukturen sollten 

beachtet werden: 
- 8 Sessionssitzungen à 2 Lektionen auf das Jahr verteilt. 

Die Lehrpersonenabgeordneten sind mindestens 1 Lektion dabei. 

- 1 Vollversammlung à 2 Lektionen, ganzes Schulhaus 
- 1 Ausflug, alle Delegierten und allenfalls die Lehrpersonenabgeordneten (Freizeit) 

 
Möglicher Ablauf: 

Die genauen Termine werden jeweils bis 15. Mai im Jahresplan durch die Schulleitung festgelegt. 
 

• KW 35 Elterninfo allg. zum Parlament / Website 

• KW 36-38 2 Demokratielektionen pro Klasse inkl. Wahlen der  
 Klassendelegierten 

• KW 39 1. Herbstsession 
• KW 43 2. Herbstsession 
• KW 47 3. Herbstsession (Vorbereitung auf Vollversammlung) 

• KW 49 Vollversammlung  
• KW 50 4. Herbstsession 

• KW 09 1. Frühlingssession 
• KW 13 2. Frühlingssession 
• KW 19 3. Frühlingssession 

• KW 24 4. Frühlingssession 
• KW 23 Parlamentsausflug 
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10. Arbeitsaufwand für begleitende Fachpersonen 

10.1 Schulsozialarbeit 

Um die Sicherstellung des Betriebs des Schülerparlaments zu gewährleisten, wird von Seiten der 
Schulsozialarbeit das Betreuen und Anleiten der Delegierten sowie die Organisation des 

Parlamentsjahres übernommen. Dies gilt als integraler Bestandteil der Stellenbeschreibung für 
Schulsozialarbeitende in Seuzach.  

10.2 Lehrpersonenabgeordnete 

Die/der Lehrpersonenabgeordnete hat einen Aufwand von Total 20 Std. Diese werden im Rahmen 
des neuen Berufsauftrags abgegolten. 

- 4 Projektsitzungen (Lehrpersonenabgeordnete, Parlamentscoach) 
- 8 x 1 Sessionssitzung (zweiter Teil) 
- 1 Vollversammlung 

- Div. Projektsitzungen 
- Vorbereitungen und Nachbereitungen von Sessions- oder Projektsitzungen 

 

11. Finanzen / Budget 

Dem Schülerparlament steht ein Budget von 500.- CHF pro Jahr zur Verfügung. 

Bei Mehraufwand kann jeweils auf Anfang Schuljahr ein Antrag  bei der Schulleitung gestellt 
werden. 
Die Finanzverantwortlichen tragen mithilfe der Lehrpersonenabgeordneten Sorge für das Budget 

und reichen die nötigen Belege visiert bei der Schulverwaltung ein. 
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